
Korruption, kurzfristiger Unternehmenserfolg vs. Manager- und  

Unternehmenshaftung!

Die in letzter Zeit publik gewor-

denen Skandale zeigen, dass 

Korruption für die Unternehmen 

eine zunehmende Bedrohung 

darstellen. Laut aktuellen Um-

fragen rechnen viele Führungs-

kräfte sogar mit einer weiteren 

Zunahme solcher Straftaten. Als 

Antwort darauf verschärfte der 

deutsche Gesetzgeber das Straf-

recht erneut, um Korruption auch 

im internationalen Wirtschafts-

raum verstärkt zu bekämpfen. 

Hierbei folgt man den bestehen-

den Vorgaben der EU, UNO und 

OECD zur Bekämpfung der Kor-

ruption im geschäftlichen Ver-

kehr sowie der Bestechung aus-

ländischer Amtsträger im inter-

nationalen Geschäftsverkehr.  

Gleichwohl werden die Strafver-

schärfung und das gestiegene 

Haftungspotenzial für die Ge-

schäftsführung sowie für das 

Unternehmen selbst oft von den 

Vorständen und Aufsichtsgre-

mien nicht ausreichend ernst 

genommen. Ein Grund hierfür ist 

u. a., dass die Analysten und 

Shareholder immer weiter stei-

gende Umsätze und Gewinne 

von den Unternehmen erwarten. 

Der Wettbewerbsdruck auf den 

internationalen Märkten ist im-

mens und auch die Konkurrenz 

hält sich nicht immer an die 

Spielregeln! 

Der Schaden für das Unterneh-

men ist jedoch erheblich, wenn 

die Strafverfolgungsbehörden 

Schmiergeldzahlungen aufde-

cken. Nicht nur, dass die invol-

vierten Mitarbeiter, Manager 

oder Vorstände zu Freiheitsstra-

fen verurteilt werden, auch er-

hebliche Sanktionen können auf 

das Unternehmen zukommen. 

Deutsche Gerichte können 

Geldbußen in Millionenhöhe 

sowie eine Vermögensab-

schöpfung bis zu einer Höhe des 

durch Bestechung erwirt-

schaftenden Umsatzes verhän-

gen. Unternehmen, die in den 

USA operativ tätig bzw. börsen-

notiert sind, müssen mit noch 

höheren Geldstrafen von den 

dort zuständigen US-Behörden 

rechnen. Weiterhin kann es zum 

Ausschluss bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge im In- und 

Ausland kommen sowie in eini-

gen Bundesländern zu einem 

Eintrag in das Vergaberegister 

(Schwarze Liste). Nicht zu ver-

nachlässigen ist ferner der 

Imageschaden für das Unter-

nehmen. Eine Korruptionsaffäre 

hat nicht nur straf- und zivilrecht-

liche Konsequenzen für die Ver-

antwortlichen, sondern kann 

auch den Unternehmenswert 

negativ beeinflussen.  

Zur Verringerung dieses Risikos 

und für eine umfassende und 

effektivere Korruptionsbekämp-

fung ist es daher notwendig, 

dass das Unternehmen hinrei-

chende Präventions- und So-

fortmaßnahmen für den Ernstfall 

implementiert hat.  

Voraussetzung für eine erfolgrei-

che Strategie gegen Korruption 

ist die rechtzeitige Kenntnis von 

möglichen Fällen im Unter-

nehmen sowie die Förderung 

einer positiven Unternehmens-

kultur. Anti-Korruptions- und 

Whistleblowersysteme sowie die 

Einrichtung von Ombudsstellen 
haben sich dabei als ein effizien-

tes Instrument bewährt (siehe 

hierzu z. B. den Korruptionsbe-

richt 2005 der Deutsche Bahn 

AG). 

Für ein wirksames Anti-

Korruptions-System sind vier 

zentrale Komponenten entschei-

dend: 

Ausgangspunkt ist die bewusste 

Unternehmensentscheidung ge-

gen Korruption. Dazu muss bei 

den Mitgliedern der Geschäfts-

führung und des Aufsichtsrates 

das Bewusstsein geschaffen 

werden, welche straf- und zivil-

rechtliche Risiken bzw. Konse-

quenzen bei einer Korruptionsaf-

färe für sie und das Unterneh-

men bestehen. Auch die rechtli-

chen und geschäftlichen Rah-

menbedingungen der Länder 

müssen mit einbezogen werden, 
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in denen das Unternehmen tätig 

ist (z. B. der US-Foreign Corrupt 

Practices Act von 1977, der seit 

1998 auch für ausländische 

Unternehmen verbindlich ist, die 

an der US-Börse gelistet sind 

oder aus den USA heraus ope-

rieren). Nachfolgende Abbildung 

zeigt einen Überblick der straf- 

und zivilrechtlichen Risikoland-

schaft „Korruption“: 
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Des Weiteren müssen für die 

Mitarbeiter Entscheidungs- und 

Handlungsmöglichkeiten defi-

niert werden. In diesem Schritt 

erfolgt eine Erhebung und Ana-

lyse der bestehenden (Verhal-

tens-) Normen, Regelungen und 

des internen Kontrollsystems der 

als gefährdet definierten Berei-

che. Die Erhebung des Ist-

Zustandes erfolgt mittels Mitar-

beiter-Interviews bzw. -Work-

shops, die ggf. mit einer (ano-

nymen) Befragung durch Frage-

bögen komplettiert werden. Er-

gänzend erfolgen in den identifi-

zierten Risikobereichen Prüfun-

gen auf Prozessebenen (Bspw. 

Prüfungen auf Einhaltung der 

Richtlinien zur Vermeidung „ge-

schäftsfördernder“ Finanztrans-

aktionen und Verträge. Die Er-

gebnisse der Erhebung fließen in 

eine detaillierte Auswertung ein 

(Gap-Analyse). Diese vergleicht 

den Ist-Zustand (Zielkonflikt, 

Vertragspartner aus „Risikolän-

dern“, Motivation, Regelungs-

dichte) mit Best-Practice-Anfor-

derungen einer Kor-

ruptionsprävention. 

Die Erkenntnisse aus 

der vorgelagerten 

Analyse-Phase wer-

den verwendet, um 

gemeinsam mit dem 

Management wirk-

same Prozesse, 

Normen und (Sankti-

ons-) Regelungen 

festzulegen. Dieses 

Konzept kann u. a. auch die 

Einrichtung eines IT-gestützten 

Hinweisgebersystems oder einer 

Ombudsstelle umfassen, um 

(anonyme) Hinweise von Liefe-

ranten oder Mitarbeitern aufzu-

nehmen. Dieser Schritt sollte 

durch Sensibilisierungstraining 

(Umgang mit Krisensituationen) 

mit den Mitarbeitern aus den 

betroffenen Bereichen unter-

stützt und durch frühzeitige Ab-

stimmung mit dem Betriebsrat 

flankiert werden. 

Um sicher zu stellen, dass ggf. 

aufgrund anonymer Hinweise 

oder staatsanwaltlicher Ermitt-

lungen Korruptionsvorwürfe 

adäquat behandelt werden, ist 

ein Notfallmanagement zu imp-

lementieren. Auf Basis eines 

Maßnahmenplanes ist sicherzu-

stellen, dass die Beweis-

sicherungsmaßnahmen und 

Sachverhaltsaufklärung den 

arbeits-, zivil- und strafrecht-

lichen Anforderungen entspre-

chen. 

Fazit 

Effektive Maßnahmen zur Kor-

ruptionsbekämpfung, verbunden 

mit einem klaren Signal nach 

innen und außen, dass Schmier-

geldzahlungen vom Unterneh-

men nicht akzeptiert werden, 

führen zu einer klaren Positionie-

rung gegenüber den Mitarbeitern 

und im (internationalen) Ge-

schäftsverkehr. Den Kosten für 

die Implementierung von Anti-

Korruptions-Systemen sowie der 

Verlust möglicher (erkaufter) 

Aufträge stehen neben den ho-

hen Geld- und Sanktionsstrafen, 

auch die zum Teil erheblichen 

Ausgaben für die interne Aufklä-

rung des Verdachts auf Korrupti-

on gegenüber.  

Die Zukunft des Betriebes zu 

sichern liegt somit an der unter-

nehmerischen sowie persönli-

chen Risikoeinschätzung von 

Unternehmensleitung und Kon-

trollgremium. 
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